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B E S C H L U S S  

In dem Zwangsversteigerungsverfahren 

Gläubigerin und Erinnerungsgegnerin, 

gegen 

Erinnerungsführer, 
Verfahrensbevollmächtigter: 

Rechtsanwalt <a®Öfeö3&ß®, 

wird der sofortigen Beschwerde des Erinnerungsführers vom 23.02.2015 gegen den 

Beschluss des Amtsgerichts Gladbeck vom 18.02.2015 abgeholfen. 

Der Beschluss des Amtsgerichts Gladbeck vom 18.02.2015 wird wie folgt neu ge
fasst: 

Der Beschluss des Amtsgerichts Gladbeck vom 07.06.2011 auf Zwangsversteige

rung des Teileigentums in das Grundstück fiKßffiBöÖstßfccSfBt <&> Ladenlokal @HS>in 
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Gladbeck, FluräöB>, Flurstück®, Grund- buch von Gladbeck, Blatt $£$9$ wird auf

gehoben. 

Gründe: 
Mit Antrag vom 19.05,2011 hat das Stadt Gladbeck als Schuldnerin gegen die dama

lige Eigentümerin des streitgegenständiichen Grundstücks Qaßäb flflMWTTCfo die 

Anordnung der Zwangsversteigerung in das Grundstück<®[St!ÖBÄifitEi®&i^ Laden

lokal in Gladbeck, Flur Flurstück© Grundbuch von Gladbeck, Blatt 

beantragt. Hintergrund sind Forderungen aus Grundbesitzangaben. 

Die Vollstreckung wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Gladbeck vom 

07.06.2011 angeordnet. 
Zugunsten des4S&&0B3fi%B5ft€Ki§& ist im Grundbuch eine Rückauflassungsvormer-

kung vom 23.11.2009 eingetragen. 
Am 25.10.2013 wurde Herr ®33QQg> aufgrund der Auflassung vom 

29.07.2011 als Eigentümer eingetragen. 

Mit Schreiben vom 24.11.2014 legte der durch seine Verfah

rensbevollmächtigte Erinnerung gegen die Zwangsvollstreckung ein. 

Der sofortigen Beschwerde war vorliegend abzuhelfen. 

Die Erinnerung vom 24.11.2014 ist zulässig und begründet. 

Der Erinnerungsführer ist als Dritter berechtigt das Erinnerungsverfahren durchzufüh

ren, da er als neuer Eigentümer des streitgegenständlichen Grundstücks beschwert 

ist und wie ein Schuldner behandelt wird. 

Durch den Beschiuss des Amtsgerichts Gladbeck vom 07.06.2011 erfolgte die An

ordnung der Zwangsversteigerung. Die Zwangsversteigerung ist vorliegend gem. 

§ 28 ZVG unzulässig. 
Der Erinnerungsführer wurde am 25.10.2013 aufgrund der Auflassung vom 

29.07.2011 als Eigentümer eingetragen. Die Auflassung erfolgte aufgrund der Rück-

auflassungsvormerkung vom 23.11.2009. Das vom Erinnerungsführer am 

29.07.2011 ausgeübte Recht auf Rückauflassung führt gem. § 883 Abs. 2 BGB dazu, 

dass die Anordnung der Zwangsvollstreckung, welche erst nach der Eintragung der 

Vormerkung, ihm gegenüber unwirksam ist, da sie den Anspruch beeinträchtigen 

würde. 
Die Vormerkung ist auch wirksam. Dass es sich bei der vom Erinnerungsführer aus

geübten Rückübereignung um ein bedingtes Recht handelt, steht der Wirkung nicht 
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entgegen, da diese gem. § 883 Abs. 1 S. 2 BGB zulässig ist, da die Verwirklichung 

lediglich vom Willen des Gläubigers abhängig ist. 

Gladbeck, 16.04.2015 

Amtsgericht 
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